
Erklärung zur Unternehmensführung /  
Corporate Governance Bericht  

 
Die Unternehmensführung der 1&1 Drillisch AG als börsennotierte deutsche Aktien-
gesellschaft wird in erster Linie durch das Aktiengesetz und durch die Vorgaben des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) bestimmt. 
 
Der Begriff Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige 
Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Effiziente 
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Achtung der Aktionärsinteressen sowie 
Offenheit und Transparenz der Unternehmenskommunikation sind wesentliche Aspekte guter 
Corporate Governance. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der 1&1 Drillisch AG sehen sich in der Verpflichtung, durch eine 
verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung für den Bestand 
des Unternehmens und eine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen. 
 
Der nachfolgende Bericht enthält die „Erklärung zur Unternehmensführung“ gemäß  
§ 289f HGB für die Einzelgesellschaft und gemäß § 315d HGB für den Konzern sowie den 
„Corporate Governance Bericht“ gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex von Vorstand und Aufsichtsrat. 
 
Erklärung nach § 161 AktG zur Beachtung der Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex 
 
Die aktuelle Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat, welche am 17. Dezember 
2019 abgegeben wurde und seitdem im Internet unter www.1und1-drillisch.de (dort unter 
„Corporate Governance“ unter dem Unterpunkt „Entsprechenserklärung“) dauerhaft zugänglich 
ist, hat folgenden Wortlaut:  
 

1&1 Drillisch Aktiengesellschaft 
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 1&1 Drillisch AG 
zu den Empfehlungen der  

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“  
gemäß § 161 AktG 

 
Vorstand und Aufsichtsrat der 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft erklären, dass den 
vom Bundesministerium der Justiz am 24. April 2017 im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ (Kodex) in der Fassung vom 
7. Februar 2017 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 
17.  Dezember 2019 mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen 
wurde und wird.  

  



 
Ziffer 3.8 Abs. 2 und 3 
Vereinbarung eines Selbstbehalts für Aufsichtsratsmitglieder in einer D&O 
Versicherung für den Aufsichtsrat 
 
Für den Aufsichtsrat wurde eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nebst 
Exzedentenversicherung abgeschlossen, die keinen Selbstbehalt vorsehen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sind nicht der Meinung, dass die 
Motivation und das Verantwortungsbewusstsein der Organe durch die Vereinbarung 
eines Selbstbehalts gesteigert werden. Ebenso befürchten Vorstand und Aufsichtsrat 
der Gesellschaft, dass die Vereinbarung eines Selbstbehalts für fahrlässiges 
Handeln bzw. die damit verbundenen Haftungsrisiken dem Bestreben der 
Gesellschaft zuwiderläuft, hoch qualifizierte Personen für den Aufsichtsrat zu 
gewinnen. Aus diesem Grund wurde von der Vereinbarung eines Selbstbehalts 
grundsätzlich abgesehen. 

 
Ziffer 4.1.3 Satz 3 
Möglichkeit des Whistleblowings für die Beschäftigten des Unternehmens   
 
Die Gesellschaft hat für die Beschäftigten kein spezielles Whistleblowing-System 
eingerichtet. Aufgrund der gesetzlichen Regelung des § 612a BGB zum 
arbeitsrechtlichen Maßregelungsverbot sieht die Gesellschaft keine Veranlassung, 
für Hinweisgeber weitere Schutzmechanismen einzurichten. Das gesetzliche 
Maßregelungsverbot verbietet es, einen Arbeitnehmer wegen der angemessenen 
und zulässigen Wahrnehmung seiner Rechte zu benachteiligen. In Anbetracht der 
offenen lösungsorientierten Kommunikationskultur im Unternehmen besteht aus 
Sicht der Gesellschaft für ein kompliziertes Whistleblowing-System zudem kein 
praktisches Bedürfnis.  

 
Ziffer 5.3 
Bildung von Ausschüssen 
 
Der Aufsichtsrat bildet seit Abgabe der letzten Entsprechendserklärung im Jahr 2018 
keine Ausschüsse mehr, sondern nimmt sämtliche Aufgaben in seiner Gesamtheit 
wahr. Der Aufsichtsrat erachtet es für sachgerecht, dass alle Aufsichtsratsmitglieder 
die Möglichkeit haben, gleichrangig bei sämtlichen Aufsichtsratsthemen mitzuwirken. 
Auch bei einem sechsköpfigen Aufsichtsrat sind im Plenum effiziente Diskussionen 
und ein intensiver Meinungsaustausch möglich. Der Aufsichtsrat sieht demnach 
keine Notwendigkeit zur Einrichtung von Ausschüssen, um die Effizienz seiner Arbeit 
zu steigern.  

 
 
 
 
Maintal, den 17. Dezember 2019  



 
 
Für den Aufsichtsrat  Der Vorstand 
 
Michael Scheeren  Ralph Dommermuth    Markus Huhn       

Alessandro Nava   

 
 
Führungs- und Unternehmensstruktur 
 
Entsprechend ihrer Rechtsform verfügt die 1&1 Drillisch AG mit ihren Organen Vorstand und 
Aufsichtsrat über eine zweigeteilte Leitungs- und Überwachungsstruktur. Das dritte Organ 
bildet die Hauptversammlung. Die Organe sind dem Wohl des Unternehmens verpflichtet.  
 
 
Aufsichtsrat 
 
Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
 
Der von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2019 aus 
6 Mitgliedern. Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder beträgt in der Regel 5 Jahre.  
 
Der Aufsichtsrat hält mit dem Vorstand regelmäßig Kontakt und überwacht und berät – gemäß 
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung sowie den jeweiligen Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex, soweit nicht nach Maßgabe von § 161 AktG eine Abweichung 
erklärt ist – den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und dem Risiko- und 
Chancenmanagement des Unternehmens.  
 
In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat mit dem Vorstand alle für das 
Unternehmen relevanten Fragen der Strategie und deren Umsetzung, der Planung, der 
Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements sowie der Compliance. Er 
diskutiert mit dem Vorstand die Quartals- und Halbjahresberichte vor ihrer Veröffentlichung 
und verabschiedet die Jahresplanung. Er prüft den Jahres- und Konzernabschluss und billigt 
die Abschlüsse, wenn keine Einwände zu erheben sind. Dabei berücksichtigt er die 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers.  
 
 
In den Aufgabenbereich des Aufsichtsrats fallen auch die Bestellung der Vorstandsmitglieder 
sowie die Festlegung der Vorstandsvergütung und deren regelmäßige Überprüfung unter 
Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der Empfehlungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex, soweit nicht nach § 161 AktG eine Abweichung 
erklärt wird.  
 
Zur Selbstbeurteilung führt der Aufsichtsrat regelmäßig eine Effizienzprüfung durch.  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr und werden dabei von der Gesellschaft 
angemessen unterstützt. 
 
Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vorsitzenden in der Regel mindestens 
14 Tage vorher schriftlich einberufen.  
 



Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist eine 
Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen 
werden, wenn vor der Beschlussfassung kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.  
 
Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Sitzungen werden 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung 
des Vorsitzenden Beschlussfassungen auch auf anderem Wege, zum Beispiel per Telefon oder 
per E-Mail erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.  
 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und 
mindestens 3 Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an 
einer Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. 
 
Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, mit einer einfachen Mehrheit gefasst.  
 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates werden Niederschriften angefertigt.  
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur 
Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 
 
Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats / Kompetenzprofil für das 
Gesamtgremium 
 
Nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat wird bei Vorschlägen zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern darauf geachtet, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, 
die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dabei sollen die internationale Tätigkeit des 
Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte und eine Altersgrenze von 70 Jahren für 
Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt werden.  
 
Gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft darüber hinaus folgende Ziele für seine Zusammensetzung – einschließlich 
bestimmter Kompetenzanforderungen für das Gesamtgremium – festgelegt, die seit Festlegung 
der Zielsetzungen bei Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern durchgehend und zuletzt bei der 
Wahl der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder durch die ordentliche Hauptversammlung am 17. Mai 
2018 beachtet wurden:  
 

• Der Aufsichtsrat soll sich aus mindestens zwei Branchenvertretern aus den Bereichen 
Telekommunikation, Medien und/oder IT zusammensetzen. Derzeit verfügen alle 
Aufsichtsratsmitglieder über einschlägige Branchenkenntnis und die damit geforderte 
Kompetenz. 

• Der Aufsichtsrat soll mindestens ein Mitglied mit internationaler Erfahrung haben (z.B. 
im Bereich financial engineering, Telekommunikation, M&A). Alle Mitglieder des 
Aufsichtsrats verfügen über entsprechende Erfahrung und Kompetenzen und erfüllen 
daher diese Zielvorgabe. 

• Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands 
angehören. Auch diese Zielvorgabe ist erfüllt, da nur Herr Vlasios Choulidis vor seiner 
Wahl in den Aufsichtsrat als Mitglied des Vorstands und Vorstandssprecher tätig war. 
Des Weiteren sollen die Aufsichtsratsmitglieder aktuell auftretende Interessenskonflikte 
unverzüglich dem Aufsichtsrat offen legen und bei dauerhaften Interessenkonflikten das 
Aufsichtsratsmandat niederlegen. Derartige Interessenkonflikte sind im Berichtsjahr 
nicht aufgetreten. 

• Dem Aufsichtsrat sollen mindestens zwei Mitglieder angehören, die nicht in einer 
persönlichen oder einer geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, 
einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen 



stehen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenskonflikt 
begründen kann. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind mit Frau Dr. Claudia 
Borgas-Herold und Herrn Norbert Lang mindestens zwei Mitglieder unabhängig. 

• Mitglieder des Aufsichtsrates sollen nach Vollendung des 75. Lebensjahres mit Ablauf 
der darauf folgenden Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Auch diese 
Zielvorgabe wird eingehalten. 

• Dem Aufsichtsrat soll mindestens eine Frau angehören. Diese Zielvorgabe ist durch die 
Mitgliedschaft von Frau Dr. Claudia Borgas-Herold im Aufsichtsrat erfüllt.  

 
Zudem hat der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat 
gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex beschlossen, die maximal 25 
Jahre betragen soll, und aktuell ebenfalls eingehalten wird. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich auch im Berichtsjahr mit vorstehenden Zielen für seine 
Zusammensetzung befasst, sie insbesondere mit Blick auf das Kompetenzprofil für das 
Gesamtgremium thematisiert und an ihnen festgehalten. Die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats entspricht den festgelegten Zielen sowie dem Kompetenzprofil. 
 
Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sollen sich auch 
unter Berücksichtigung dieser Ziele und dem Bestreben zur Ausfüllung des Kompetenzprofils 
für das Gesamtgremium weiterhin am Wohl des Unternehmens orientieren. 
 
Auch bei der Festlegung der Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand 
gemäß § 111 Abs. 5 S. 1 AktG im Geschäftsjahr 2018 hat der Aufsichtsrat daran festgehalten, 
dass der Frauenanteil im Aufsichtsrat 16,66 % und der Frauenanteil im Vorstand 0 % betragen 
soll. Als Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgrößen wurde der 30. Juni 2022 festgelegt. 
Unabhängig davon soll die Auswahl stets nach dem individuellen Kompetenzprofil der 
potentiellen Organmitglieder erfolgen, wobei der Aufsichtsrat bemüht ist, bei gleicher 
Qualifikation Frauen den Vorzug zu geben. Die festgelegten Zielgrößen wurden und werden 
derzeit erreicht.  
 
Vorbehaltlich der Bildung von Rumpfgeschäftsjahren endet das jeweilige Amt der 
Aufsichtsratsmitglieder mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. 
 
 
Vorstand 
 
Arbeitsweise des Vorstands 
 
Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Konzerns. Er bestand im Geschäftsjahr 2019 bis zum 
30. Juni 2019 aus 3 Personen (namentlich Ralph Dommermuth, André Driesen , Martin Witt) 
und ab dem 1. Juli 2019 aus 4 Personen (namentlich Ralph Dommermuth, André Driesen (bis 
31.12.2019), Markus Huhn und Alessandro Nava). Der Vorstand führt die Geschäfte nach 
Gesetz und Satzung, der vom Aufsichtsrat genehmigten Geschäftsordnung sowie den 
jeweiligen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, soweit nicht nach 
Maßgabe von § 161 AktG Abweichungen erklärt sind.  
 
Er ist zuständig für die Aufstellung der Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie für die 
Besetzung von personellen Schlüsselpositionen im Unternehmen.  
 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung bedürfen der Zustimmung durch den 
Aufsichtsrat. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen des § 90 AktG und gibt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats mindestens einmal 
pro Monat mündlich und auf Anforderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch schriftlich 



einen Überblick über den aktuellen Stand der nach § 90 AktG relevanten Berichtsgegenstände. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende wird demnach über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der 
Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung 
sind, unverzüglich durch den Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands oder den 
Finanzvorstand informiert. Als wichtiger Anlass ist auch jede wesentliche Abweichung von der 
Planung oder sonstigen Prognosen der Gesellschaft anzusehen. Der Vorsitzende bzw. 
Sprecher des Vorstands oder der Finanzvorstand informiert den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
ferner nach Möglichkeit vorab, sonst unverzüglich danach über jede Ad-hoc-Mitteilung der 
Gesellschaft nach Art. 17 MAR. 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft gesamtverantwortlich nach einheitlichen 
Zielsetzungen, Plänen und Richtlinien. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands 
handelt jedes Vorstandsmitglied in dem ihm zugewiesenen Ressort eigenverantwortlich, ist aber 
gehalten, die auf das ihm zugewiesene Ressort bezogenen Interessen dem Gesamtwohl des 
Unternehmens unterzuordnen. 
 
Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2017 gemäß § 76 Abs. 4 S. 1 AktG für den Frauenanteil in 
den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen von jeweils 5,3% und für die 
Erreichung der Zielgrößen eine Frist bis zum 30. Juni 2022 festgelegt. Die festgelegten 
Zielgrößen wurden und werden derzeit erreicht. 
 
Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands regelt der Aufsichtsrat auf Vorschlag des 
Vorstands in einem Geschäftsverteilungsplan. 
 
Die Vorstandsmitglieder unterrichten sich gegenseitig über wichtige Vorgänge innerhalb ihrer 
Geschäftsbereiche.  
 
Unbeschadet ihrer Ressortzuständigkeit verfolgen alle Vorstandsmitglieder ständig die für den 
Geschäftsverlauf der Gesellschaft entscheidenden Ereignisse und Daten, um jederzeit auf die 
Abwendung drohender Nachteile, die Durchführung wünschenswerter Verbesserungen oder 
zweckmäßiger Änderungen durch Anrufung des Gesamtvorstandes oder sonst auf geeignete 
Weise hinwirken zu können. 
 
Der Gesamtvorstand beschließt über alle Angelegenheiten, die von besonderer Bedeutung und 
Tragweite für die Gesellschaft oder ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind. 
 
Der Gesamtvorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. Die Beschlüsse des Vorstandes werden 
in einer Niederschrift festgehalten. 
 
Der Gesamtvorstand kommt in der Regel alle zwei Wochen und sonst bei Bedarf zu einer 
Vorstandssitzung zusammen. 
 
Jedes Vorstandsmitglied legt Interessenkonflikte unverzüglich gegenüber dem Aufsichtsrat 
offen. 
 
Aktuelle Zusammensetzung des Vorstands  
 
Der Vorstand der 1&1 Drillisch AG bestand im Geschäftsjahr 2019 aus  
folgenden 5 Mitgliedern:  
 
 Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender) 
 Martin Witt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

(bis zum 30. Juni 2019 im Vorstand) 
 André Driesen (bis zum 31. Dezember 2019 im Vorstand) 



 Markus Huhn, Finanzvorstand 
 (seit 1. Juli 2019 im Vorstand) 
 Alessandro Nava 
 (seit 1. Juli 2019 im Vorstand) 

 
Angaben zu relevanten Unternehmensführungspraktiken i.S.d. § 289f Abs. 2 Nr. 
2 HGB – Risikomanagement / Compliance – Diversitätskonzept  
 
Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, ist es unerlässlich, Risiken 
unternehmerischen Handelns effektiv zu identifizieren, zu analysieren und durch geeignete 
Steuerungsmaßnahmen zu beseitigen oder zu begrenzen. Das Risikomanagementsystem bei 
der Gesellschaft sichert einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Risiken. Insbesondere 
ist es darauf ausgelegt, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und zu steuern. Das System 
wird permanent weiterentwickelt und den sich wandelnden Gegebenheiten angepasst. Der 
Aufsichtsrat wird, soweit erforderlich, durch den Vorstand regelmäßig über bestehende Risiken 
und deren Behandlung informiert. Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des 
Risikomanagementsystems wurde durch den Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit 
wahrgenommen. 
 
Die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick 
auf den Rechnungslegungsprozess sind gemäß § 289 Abs. 4 HGB detailliert im Lagebericht 
sowie gemäß § 315 Abs. 4 HGB im Konzernlagebericht beschrieben. Dort berichtet der Vorstand 
auch ausführlich über bestehende Risiken und deren Entwicklung.  
 
Compliance ist ein wichtiger Bestandteil der Führungs- und Unternehmenskultur des 1&1 
Drillisch-Konzerns. Für die Gesellschaft umschreibt Compliance die Gesamtheit aller 
Maßnahmen zur Einhaltung von Recht und Gesetz sowie eigenen internen Standards, 
Grundsätzen und Regeln. Rechtlich und ethisch einwandfreies Verhalten ist aus Sicht der 
Gesellschaft die Basis jedes nachhaltigen unternehmerischen Erfolges. Der Vorstand hat daher 
ein Compliance-Managementsystem implementiert, das im Ausgangspunkt auf einer zentralen 
Compliance-Richtlinie aufbaut. Die Compliance-Richtlinie gilt für alle Organmitglieder und 
Mitarbeiter der Unternehmens-Gruppe und stellt sicher, dass das Wertesystem auf breiter 
Ebene konsequent und kontinuierlich gelebt wird.  
 
Zentrale Bereiche der Compliance-Richtlinie betreffen etwa den fairen, respektvollen und 
vertrauenswürdigen Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern sowie das Verhalten 
gegenüber Wettbewerbern. Bestechung und Korruption werden bei der Gesellschaft nicht 
toleriert; die Compliance-Richtlinie flankiert diese Haltung mit entsprechenden Verboten und 
Hinweisen unmissverständlich. Verstöße gegen Compliance-Vorgaben sind für uns nicht 
akzeptabel. Hinweisen auf Verstöße gehen wir konsequent nach und klären den 
zugrundeliegenden Sachverhalt auf. Soweit Verstöße festgestellt werden, werden diese sofort 
abgestellt und sofern erforderlich im angemessenen Rahmen konsequent sanktioniert.  
 
Diversitätsaspekte finden bei der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats stets 
Beachtung. Die Gesellschaft erachtet Diversität dabei nicht nur als wünschenswert, sondern als 
ganz entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Dementsprechend verfolgt die 
Gesellschaft insgesamt eine wertschätzende Unternehmenskultur, bei der die individuelle 
Verschiedenheit hinsichtlich Kultur, Nationalität, Geschlecht, Altersgruppe und Religion 
gewünscht und entsprechend Chancengerechtigkeit – unabhängig von Alter, Behinderung, 
ethnisch-kultureller Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung oder sexueller Identität 
– gefördert wird. 
 
Individuelle Stärken – also alles, was die einzelnen Mitarbeiter/-innen innerhalb des 
Unternehmens einzigartig und unverwechselbar macht – ermöglichten es der Gesellschaft erst, 



zu dem zu werden, was sie heute ist. Eine Belegschaft, die sich aus verschiedensten 
Persönlichkeiten zusammensetzt, bietet optimale Rahmenbedingungen für Kreativität und 
Produktivität – und damit auch Mitarbeiterzufriedenheit. Das daraus resultierende Ideen- und 
Innovationspotenzial stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft und steigert die Chancen 
in Zukunftsmärkten. Diesem Gedanken folgend soll nicht nur für jeden Mitarbeiter das 
Tätigkeitsfeld und die Funktion gefunden werden, in der die jeweiligen individuellen Potenziale 
und Talente bestmöglich ausgeschöpft werden können; auch bei der Zusammensetzung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats soll – bereits im eigenen Interesse des Unternehmens –  auf 
Diversität mit Blick beispielsweise auf Alter, Geschlecht oder Berufserfahrung geachtet werden. 
 
Aufgrund der Mitarbeiterzahl und des offenen sowie vertrauensvollen Umgangs verfolgt die 
Gesellschaft ein darüber hinausgehendes konkreteres Diversitätskonzept jedoch nicht. Die 
Förderung von Vielfältigkeit kann nämlich gerade keiner Einheitslösung folgen, die durch ein 
solches Konzept vorgegeben wäre. Auch die Auswahl für und Besetzung von Organpositionen 
soll aufgrund objektiver Faktoren wie Qualifikation, fachlicher Eignung und nach dem 
individuellen Kompetenzprofil der potentiellen Führungskräfte erfolgen, wobei die Gesellschaft 
bemüht ist, bei gleicher Qualifikation Frauen den Vorzug zu geben. 
 
 
Finanzpublizität / Transparenz 
 
Es ist das erklärte Ziel von 1&1 Drillisch, institutionelle Investoren, Privataktionäre, 
Finanzanalysten, Mitarbeiter sowie die interessierte Öffentlichkeit durch regelmäßige, offene 
und aktuelle Kommunikation gleichzeitig und gleichberechtigt über die Lage des Unternehmens 
zu informieren.  
 
Dazu werden alle wesentlichen Informationen, wie z. B. Presse- und Ad-hoc-Mitteilungen und 
andere Pflichtmitteilungen (wie z. B. Directors‘ Dealings oder Stimmrechtsmitteilungen) sowie 
sämtliche Finanzberichte, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht. Ferner 
informiert 1&1 Drillisch auch umfangreich über die Internetseite der Gesellschaft (www.1und1-
drillisch.de). Dort finden sich auch Dokumente und Informationen zu den Hauptversammlungen 
der Gesellschaft sowie weitere wirtschaftlich relevante Informationen. 
 
1&1 Drillisch berichtet Aktionären, Analysten und Pressevertretern nach einem festen 
Finanzkalender viermal im Geschäftsjahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die 
Finanz- und Ertragslage. Der Finanzkalender wird auf der Internetseite der Gesellschaft und 
gemäß den Vorgaben des Gesetzgebers veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.  
 
Darüber hinaus informiert der Vorstand durch Ad-hoc-Mitteilungen unverzüglich über nicht 
öffentlich bekannte Umstände, die dazu geeignet sind, den Aktienkurs erheblich zu 
beeinflussen. 
 
Im Rahmen der Investor Relations trifft sich das Management regelmäßig mit Analysten und 
institutionellen Anlegern. Zudem finden zur Vorstellung der Halbjahres- und Jahreszahlen 
Analystenkonferenzen statt, zu denen Investoren und Analysten auch telefonisch Zugang 
erhalten.  
 
 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
 
Die Rechnungslegung des Konzerns erfolgt nach den Grundsätzen der International Financial 
Reporting Standards (IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind) unter Berücksichtigung von 
§ 315e HGB. Der für Ausschüttungs- und Steuerbelange relevante Jahresabschluss wird 
dagegen nach den Regeln des Deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt. Jahres- und 
Konzernabschluss werden durch unabhängige Abschlussprüfer geprüft. Die Wahl des 
Abschlussprüfers erfolgt durch die Hauptversammlung. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die 

http://www.1und1-drillisch.de/
http://www.1und1-drillisch.de/


Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main, zum 
Abschlussprüfer bestellt. Der Aufsichtsrat erteilt den Prüfungsauftrag, legt die 
Prüfungsschwerpunkte und das Prüfungshonorar fest und überprüft die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers.  
 
Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist seit dem Geschäftsjahr 2018 
Abschlussprüfer für die 1&1 Drillisch AG und den Konzern. Der für die Prüfung verantwortliche 
Wirtschaftsprüfer ist seit dem Geschäftsjahr 2018 Herr Jens Kemmerich. 
 
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat  
 
Die Grundzüge des Vergütungssystems von Vorstand und Aufsichtsrat werden im 
Vergütungsbericht auf Seite 74 ff (Punkt 5) des Lageberichts dargestellt. Die Offenlegung der 
Vergütung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, individualisiert und aufgegliedert nach 
Bestandteilen (gemäß der Vorgaben des Gesetzgebers sowie des Deutschen Corporate 
Governance Kodex) findet sich im Vergütungsbericht bzw. auch im Konzernanhang auf Seite 
169.  

 
Aktienoptionsprogramme 
 
Die Grundzüge des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes der 1&1 Drillisch AG werden im 
Vergütungsbericht auf Seite 74 ff (Punkt 5) dieses Lageberichts beschrieben. Weitere 
Einzelheiten dazu enthält der Konzernanhang auf Seite 154 ff (Punkt 40).  
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